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1. Betriebswirtschaft 

1.1.   Informationen zur Grundsteuerre-

form  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich 

über den Stand der Reform der Grundsteuer in-

formiert.  

Hintergrund: Zum 01.01.2025 werden die neuen 

Grundsteuerregelungen in Kraft treten. Damit 

verliert der Einheitswert als Berechnungsgrund-

lage seine Gültigkeit. Auf der Grundlage des re-

formierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts 

sind für alle rund 36 Millionen wirtschaftliche 

Einheiten des Grundbesitzes neue Bemessungs-

grundlagen für Zwecke der Grundsteuer zu er-

mitteln.  

Hierzu führt das BMF u.a. weiter aus:  

Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der 

Grundsteuer bleibt dabei erhalten:  

Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz  

= Grundsteuer.  

 Den Grundsteuerwert ermittelt das Finanz-

amt anhand einer Feststellungserklärung.  

 Die Steuermesszahl ist gesetzlich festge-

legt.  

 Den Hebesatz legt die Stadt beziehungs-

weise die Gemeinde fest.  

Die Mehrzahl der Bundesländer setzt die neue 

Grundsteuer nach dem sog. Bundesmodell um, 

das mit dem Grundsteuer-Reformgesetz einge-

führt wurde. Im Bereich der sog. Grundsteuer A 

(land- und forstwirtschaftliches Vermögen/Be-

triebe der Land- und Forstwirtschaft) setzen die 

meisten Länder das Bundesmodell um.  

Im Bereich der sog. Grundsteuer B (Grundvermö-

gen/Grundstücke) weichen die Länder Saarland 

und Sachsen lediglich bei der Höhe der Steuer-

messzahlen vom Bundesmodell ab. Die Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen 

und Niedersachsen wenden dagegen ein eige-

nes Grundsteuermodell an.  

Feststellungserklärung zur Ermittlung des 

Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022  

In einer Hauptfeststellung auf den 01.01.2022 

sind neue Grundsteuerwerte festzustellen, die 

der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu-

grunde gelegt werden.  

Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentli-

chen folgende Angaben erforderlich:  

 Lage des Grundstücks,  

 Grundstücksfläche,  

 Bodenrichtwert,  

 Gebäudeart,  

 Wohnfläche,  

 Baujahr des Gebäudes.  

Diese Angaben übermitteln Grundstückseigen-

tümer in einer Feststellungserklärung ihrem Fi-

nanzamt. Entscheidend für alle Angaben ist da-

bei der Stand zum Stichtag 01.01.2022.  

Hinweis: Die Aufforderung zur Abgabe der Fest-

stellungserklärung wird voraussichtlich Ende 

März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung 

erfolgen. Die elektronisch abzugebenden Fest-

stellungserklärungen können dann ab dem 

01.07.2022 über die Steuer-Onlineplattform 

ELSTER eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft 

nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022.  

Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuer-

messbescheid  

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklä-

rung berechnet das Finanzamt den Grundsteuer-

wert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid 

aus. Außerdem berechnet das Finanzamt anhand 

einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermess-

zahl den Grundsteuermessbetrag und stellt ei-

nen Grundsteuermessbescheid aus.  

Grundsteuerbescheid von Stadt oder Ge-

meinde  

Abschließend ermittelt dann die Stadt bzw. Ge-

meinde die zu zahlende Grundsteuer. Dazu mul-

tipliziert sie den Grundsteuermessbetrag mit 

dem Hebesatz, der von der Stadt beziehungs-

weise Gemeinde festgelegt wird. Daraus ergibt 

sich die zu zahlende Grundsteuer, die als Grund-

steuerbescheid in der Regel an den bzw. die Ei-

gentümer gesendet wird.  

Sie sind Mitglied der Handwerkskammer Chem-

nitz und möchten das gesamte Rundschreiben 

lesen? 

Melden Sie sich einfach und unkompliziert für 

den E-Mailversand an. Auch haben Sie die Mög-

lichkeiten stets zu aktuellen Entwicklungen und 

Interessantem aus den Bereichen Bildung, Wei-

terbildung oder der Gewerbeförderung auf dem 

Laufenden zu sein. Senden Sie uns das Formular 

„Mitgliederservice+ ausgefüllt zurück. 
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